
 

Schule Am Schleemer Park  

Standort Möllner Landstraße  

Hausordnung 
 

An unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen und arbeiten können. Das geht nur, wenn 
alle aufeinander Rücksicht nehmen und mit allen Dingen sorgsam umgehen. 
 

1. Wir gehen freundlich miteinander um, d.h. niemand darf einen anderen verletzen 

– weder durch körperliche noch durch verbale Gewalt. Auch andere dazu 

aufzufordern oder andere dabei anzufeuern ist verboten. 

2. Waffen und Gegenstände, die uns gefährden können, sind verboten. 

3. An unserer Schule gilt ein Handy-Verbot für Schülerinnen, Schüler, Eltern und 

Besucher.  

4. Während der Unterrichtszeit, in den Pausen und in der Nachmittagsbetreuung 

bleiben die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände. 

5. Das Werfen mit Schneebällen und anderen harten Gegenständen ist untersagt, 

weil das zu Unfällen führen kann. 

6. In der Pausenhalle wird nicht getobt und gelärmt. Die Pausenhalle ist sauber und 

ordentlich zu hinterlassen, die Stühle müssen an die Tische geschoben werden. 

7. Zäune sind Abgrenzungen. Schüler dürfen nicht in dem Gebüsch hinter den 

Zäunen zwischen den Waben spielen.  

8. Mit Ästen zu spielen ist nicht erlaubt. Laub und Geäst darf nicht von den Bäumen 

abgerissen werden. 

9. Fußball wird nur auf dem Fußballplatz oder mit einem Softball auf dem kleinen 

oder großen Hof gespielt. In den Gängen und in den Räumen ist jegliches 

Ballspielen verboten. 

10. Roller, Rollschuh- und Fahrradfahren ist nur mit einer LehrerInnen-/ 

ErzieherInnenaufsicht gestattet. Roller werden nicht mit in den Klassenraum 

genommen. 

11. Das Stehen auf den Tischtennisplatten ist verboten. 

12. Vor dem Sportunterricht warten die Schülerinnen und Schüler am Rand des 

großen Hofes, vor der gelben Linie. Der Bereich vor der Eingangstür der großen 

Turnhalle ist kein Pausengelände. 

13. Die Toiletten werden sauber gehalten. 

14. Es wird nicht auf den Boden gespuckt. 

15. Jeder wirft seinen Müll in den Mülleimer. 

16. Eltern und Familienangehörige betreten das Schulgelände nur zu Beginn oder am 

Ende des Unterrichtstages. Die Klassenräume werden dann grundsätzlich nicht 

betreten. Für die Vorschule gilt eine eigene Regelung. In Ausnahmefällen melden 

sich Eltern und Familienangehörige in der Verwaltung/im Schulbüro an. Das 

Betreten des Geländes ist für Fremde verboten! Besucher – auch ehemalige 

Schülerinnen und Schüler – melden sich immer im Schulbüro, bei der Schulleitung 

oder am Nachmittag bei der GBS-Leitung an. 

17. Gebäude werden nur mit einer Lehrkraft/ErzieherIn zusammen betreten. 

18. Wir empfehlen (elektronisches) Spielzeug zu Hause zu lassen, da die Schule 

nicht für Verschwinden oder bei Beschädigung haftet. 


